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1858. Nutzungsplanung Urdorf (Änderung)
Mit Beschluss Nr. 1659/1985 genehmigte der Regierungsrat die kommu
nale Nutzungsplanung. Am 4. Oktober 1989 hat die Gemeindeversamm
lung Urdorf eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung beschlossen.
Innerhalb der Rekursfrist gingen gemäss Rechtskraftbescheinigungen
der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 5. Dezember 1989 und des
Bezirksrates Dietikon vom 11. Dezember 1989 keine Rekurse ein.

Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung umfasst die Änderung
der Art. 7, 16, 17, 18, 21, 28, 31 und 32. Die neuen Regelungen geben zu
keinen Bemerkungen AnLass; sie sind recht- und zweckmässig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die von der Gemeindeversammlung Urdorf am 4. Oktober 1989 be
schlossene Änderung der Bau- und Zonenordnung wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Urdorf, 8902 Urdorf (unter Rück
sendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Gemeinde
versammlungsbeschlusses vom 4. Oktober 1989), das Verwaltungs-
gericht, die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion
der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 6. Juni 1990
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